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Fragen zu fassen, die in den Zuständigkeitsbereich der 
Generalkonferenz gehören und die der Generalkonfe
renz auf ihrer nächsten Tagung zur Ratifizierung vorzu
legen sind.

Artikel 14
Zusammensetzung und Verfahrensweise 

des Exekutivkomitees
1. Das Exekutivkomitee setzt sich aus von den Mitglieds

ländern oder von den sie vertretenden Vereinigungen 
und Organisationen benannten geeigneten Beauftragten 
zusammen, wobei jedes Land durch einen Beauftragten 
vertreten wird.

2. Jedes Mitgliedsland oder jede geeignete Vereinigung oder 
Organisation kann auch einen stellvertretenden Beauf
tragten benennen.

3. Jeder Beauftragte im Exekutivkomitee hat ebensoviel 
Stimmen, wie das Land, das er vertritt, Vertreter in der 
Generalkonferenz hat. '

4. Der Präsident der Generalkonferenz, der Präsident und 
die Vizepräsidenten des Wissenschaftlichen Rates sowie 
die Vorsitzenden der Kommissionen werden zu den Sit
zungen des Exekutivkomitees eingeladen und nehmen 
daran in beratender Eigenschaft teil.

5. Das Exekutivkomitee kommt einmal im Jahr zu einer 
ordentlichen Sitzung zusammen. Außerordentliche Sit
zungen werden auf Initiative seines Präsidenten oder auf 
Ersuchen des Direktoriums einberufen.

6. Das Exekutivkomitee faßt seine Beschlüsse mit einer 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Beauftragten oder 
stellvertretenden Beauftragten. Wenn bei der Wahl des 
Direktors die Entscheidung nach zwei Wahlgängen nicht 
gefallen ist, genügt die einfache Mehrheit. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.

7. Der Direktor ist der rechtmäßige Sekretär des Exekutiv
komitees.

8. Das Exekutivkomitee gibt sich erforderlichenfalls im Rah
men der Konvention und der Durchführungsbestimmun
gen seine eigenen Verfahrensregeln.

Artikel 15
Der Präsident und die Vizepräsidenten 

des Exekutivkomitees
1. Der Präsident des Exekutivkomitees und drei bis sechs 

Vizepräsidenten werden auf der ordentlichen Tagung 
der Generalkonferenz gewählt.

2. Der Präsident und die Vizepräsidenten können nicht 
mehr als zweimal hintereinander in das gleiche Amt ge
wählt werden.

3. Wenn der Präsident oder ein Vizepräsident aufhört, 
Beauftragter im Exekutivkomitee zu sein oder wenn er 
vor Ablauf des Vierjahreszeitraums zurücktritt, ernennt 
das Exekutivkomitee auf seiner folgenden Tagung einen 
Nachfolger, dessen Vollmachten am Ende des laufenden 
Vierjahreszeitraums erlöschen.

4. Der Präsident und die Vizepräsidenten des Exekutiv
komitees werden zu den Tagungen des Wissenschaftlichen 
Rates eingeladen und nehmen daran mit beratender 
Stimme teil.

Das Direktorium

Artikel 16
Befugnisse, Zusammensetzung und Verfahrensweise 

des Direktoriums
1. Das Direktorium ist verpflichtet, zwischen den Tagungen 

des Exekutivkomitees und in Übereinstimmung mit den

Beschlüssen der Generalkoriferenz und des Exekutivkomi
tees die Arbeitsweise des Instituts und insbesondere des
sen Finanzlage zu prüfen und dem Exekutivkomitee das 
Jahresbudget zu unterbreiten.

2. Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten des Exe
kutivkomitees, der rechtmäßiger Präsident des Direkto
riums ist, drei Mitgliedern, die durch das Exekutivkomi
tee jeweils für vier Jahre gewählt werden, und drei Mit
gliedern, die für jeweils vier Jahre durch den Wissen
schaftlichen Rat gewählt werden. Diese sechs Mitglieder 
dürfen nicht mehr als zweimal hintereinander in das 
gleiche Amt gewählt werden.

3. Sitzungen des Direktoriums werden vom Präsidenten 
mindestens dreimal im Jahr einberufen.

4. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefaßt, wobei 
die Stimme des Präsidenten iiü Falle der Stimmengleich
heit entscheidet.

5. Der Direktor ist der rechtmäßige Sekretär des Direkto
riums.

6. Das Direktorium gibt sich erforderlichenfalls seine eige
nen Verfahrensregeln, die dem Exekutivkomitee zur Bil
ligung vorzulegen sind.

Wissenschaftlicher Rat und Kommission

Artikel 17
Befugnisse, Zusammensetzung und Verfahrensweise 

des Wissenschaftlichen Rates

1. Die wissenschaftlichen und technischen Probleme, die zum 
Aufgabengebiet des Instituts gehören, werden von einem 
Wissenschaftlichen Rat und von Kommissionen bearbei
tet.

2. Der Wissenschaftliche Rat besteht aus einem Präsidenten, 
drei bis sechs Vizepräsidenten und den Vorsitzenden der 
Kommissionen. Dieselbe Person kann nicht gleichzeitig 
das Amt des Präsidenten des Wissenschaftlichen Rates 
und das des Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsit
zenden einer Kommission innehaben.

3. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates sind befugt, 
wenn sie an einer Sitzung nicht teilnehmen können, einen 
ihrer Kollegen im Wissenschaftlichen Rat mit ihrer Ver
tretung zu beauftragen.

4. Der Präsident der Generalkonferenz, der Präsident und 
die Vizepräsidenten des Exekutivkomitees werden zu den 
Sitzungen des Wissenschaftlichen Rates eingeladen und 
nehmen daran mit beratender Stimme teil.

5. Der Präsident und die Vizepräsidenten des Wissenschaft
lichen Rates werden auf der ordentlichen Sitzung der 
Generalkonferenz alle vier Jahre auf der Grundlage von 
Vorschlägen des aus dem Amt scheidenden Wissenschaft
lichen Rates gewählt. Sie können nicht mehr als zweimal 
hintereinander in das gleiche Amt gewählt werden.

6. In den Zeiträumen zwischen den Tagungen der General
konferenz wählt der Wissenschaftliche Rat Nachfolger für 
die zurückgetretenen oder an der Ausübung ihres Amtes 
verhinderten Mitglieder, wobei die Amtszeit der so ge
wählten neuen Mitglieder gleichzeitig mit der der übrigen 
Mitglieder aBläuft.

7. Der Wissenschaftliche Rat tritt in der Regel einmal im 
Jahr zusammen. Darüber hinaus kann er von seinem Prä
sidenten oder auf Ersuchen eines Drittels seiner Mitglie
der zu weiteren Sitzungen zusammengerufen werden.

8. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder gefaßt, wobei im Fall von 
Stimmengleichheit die Stimme des Präsidenten entschei
det.


